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Mach mit!  
 

Gemeinsam gegen illegale Schmiererei 
 

  

 

für eine saubere Stadt! 
 

 

 

 

Vandalismus und Schmierereien haben leider in den vergangenen Jahren stark 

zugenommen. Die Stadt Werder (Havel) hat daher die Zusammenarbeit mit unserer 

Polizeiwache weiter verstärkt und eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die 

zur Ergreifung von Tätern führen ausgesetzt. Mit viel Geld werden die öffentlichen Gebäude 

und Einrichtungen für die Werderaner und ihre Gäste gepflegt und hergerichtet. Dies betrifft 

auch viele private Eigentümer, die sich in den vergangenen Jahrzehnten umfangreich in die 

Stadtverschönerung eingebracht haben.  

Es kann nur gemeinsam gelingen, den kriminellen Schmierereien Einhalt zu gebieten. Jeder, 

der Zeuge von Schmierereien wird, sollte dies umgehend der Polizei melden. (110 oder 

03327-4830) Nur so kann die Polizei umgehend und erfolgversprechend 

Fahndungsmaßnahmen einleiten. 

Machen Sie mit, seien Sie aufmerksam und informieren Sie sofort die Polizei im 

Verdachtsfall! Stellen Sie im Schadensfall Strafanzeige bei der Polizei! 

Was tun, wenn ich von illegalem Graffiti betroffen bin? 

1.) Schaden dokumentieren 
2.) Strafanzeige erstatten 
3.) Zeitnah entfernen 
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1. Schaden dokumentieren 

Nehmen Sie Bilder der Schmiererei auf, um die Schäden zu dokumentieren. Dabei sollten 

sowohl Übersichtsfotos als auch Detailansichten angefertigt werden. Übersichtsfotos dienen 

der Einschätzung der Größe des Graffitis im Verhältnis zum Gesamtobjekt. Detailfotos 

hingegen dokumentieren gegebenenfalls einen persönlichen Stil und den Umfang des 

Schadens. Die Fotos sind nicht nur eine Grundlage für Ermittlungen der Polizei, sondern 

erleichtern die Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, wenn der Verursacher 

ermittelt werden konnte.  

 

2. Strafanzeige erstatten 

Illegale Graffitis sind eine Straftat. Dementsprechend sollte immer eine Anzeige bei der 

Polizei erfolgen. Nur wenn der Polizei illegale Graffiti bekannt werden, kann die 

Strafverfolgung eingeleitet werden. Ermittelte Täter haben neben dem strafrechtlichen 

Verfahren auch die Schadensersatzansprüche des Geschädigten zu tragen. (Internetwache 

https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/auswahl_strafanzeige oder Polizei Werder 

(Havel) 03327-4830)  

 

3. Zeitnah entfernen 

Graffiti sollten immer möglichst zeitnah entfernt werden. Ansonsten lockt die Stelle unter 

Umständen weitere Sprayer an, weil signalisiert wird, dass hier für längere Zeit die 

gewünschte Aufmerksamkeit für ihr Graffiti zu bekommen ist.  

 

Wie kann ich Schmierereien vorbeugen? 

Beleuchtung 

Die Schmierereien erfolgen erfahrungsgemäß im Schutz der Dunkelheit bzw. Dämmerung. 

An beleuchteten Stellen steigt das Risiko, entdeckt zu werden. Leuchten mit 

Bewegungsmelder sparen Strom und verstärken den Überraschungseffekt. 
 

Fassadenbegrünung, Zäune und Hecken 

Die flächige Begrünung von Fassaden, Mauern und Wänden verhindert das Anbringen von 

Schmierereien. Eine Beratung durch Fachleute hilft, zu hohe Pflegeaufwendungen oder 

Folgeschäden durch das Pflanzenwachstum zu vermeiden. Gefährdete Fassaden können 

wenn möglich mit einer Umzäunung oder größeren Hecken gegen unerwünschte 

Farbschmierereien geschützt werden.  
 

Fassadenbeschichtung 

Fassaden können zum Schutz vor Graffiti mit einer Beschichtung versehen werden. Zu 

beachten ist, dass das Aufbringen der Schutzschicht zusätzliche Kosten verursacht und 

diese in der Regel nach einigen Reinigungsvorgängen erneuert werden muss. Fachbetriebe 

beraten über die Möglichkeiten dieses Schutzes. 
 

Videoüberwachung 

Eine Videoüberwachung kann Graffiti-Sprayer abschrecken. Auf der anderen Seite greift 

Videotechnik aber in die Rechte Dritter ein, wenn sie Personen beobachtet oder Bilder von 

ihnen aufgezeichnet werden. Daher muss bei Videotechnik immer das eigene Interesse 

gegen das Interesse Dritter abgewogen werden. Sowohl der Datenschutz als auch 

Maßgaben aus dem Zivilrecht und dem Strafrecht sind zu beachten. Fachunternehmen 

beraten hierzu. 

https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/auswahl_strafanzeige

